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Das Bundesgericht erachtete es deshalb nicht als zulässig, die Annahme eines schweren
Falles bei wiederholter Tatbegehung grundsätzlich auszuschliessen, wenn keine der einzelnen
Widerhandlungen sich auf eine Menge bezieht, welche die Gesundheit vieler Menschen
gefährden kann. Wenn schon eine (einzelne oder fortgesetzte) Widerhandlung einen schweren
Fall darstellt, wenn die Menge dazu ausreicht, dann müssen erst recht unter derselben
Voraussetzung auch mehrere WiderhandlH/tgen einen schweren Fall bilden können.

Von der Sache her kann es nicht darauf ankommen, ob der Täter die Betäubungsmittel in
einer einzigen Portion oder in vielen kleinen Teilmengen und ob er sie gestützt auf einen
einzigen Willensentschluss oder mehrere Entschlüsse in Verkehr bringe. Entscheidend ist allein,
dass er gesamthaft eine Menge Rauschgift umsetzt, die viele in Gefahr bringen kann. Und
verschuldensmässig wiegt die wiederholte Tatbegehung regelmässig nicht leichter als die
fortgesetzte, wie Art. 68 des Strafgesetzbuches zeigt. Wenn ein Täter wiederholt nur mit
kleinen Drogenmengen handelt, so kann und muss er von einem gewissen Zeitpunkt an auch
wissen oder annehmen, dass seine verschiedenen Handlunge« zusammen sich auf eine Menge
von Drogen beziehen, welche die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen kann.

Ein schwerer Fall liegt somit bei wiederholter Tatbegehung vor, wenn der Täter dadurch
insgesamt eine Betäubungsmittelmenge umsetzt, welche die Gesundheit vieler gefährden
kann. Es handelt sich dabei nicht um einen schweren Fall im Sinne von Art. 19 Ziff. 2 Buchstabe

a BetmG, sondern um einen in der beispielhaften Aufzählung von Art. 19 Ziff. 2 nicht
ausdrücklich geregelten schweren Fall. BGE 112 IV 113, Erwägung 2b, und 105 IV 73, Erw.
3a, sind in diesem Sinne zu präzisieren. Das von der Staatsanwaltschaft angefochtene
Obergerichtsurteil wurde daher vom Bundesgericht aufgehoben und die Sache zur neuen Entscheidung

im Sinne dieser bundesgerichtlichen Überlegungen an das Obergericht zurückgewiesen.
Das Bundesgericht hatte nach den beiden erwähnten, älteren Leiturteilen allerdings die

Zusammenrechnung bei Wiederholungstätern auch schon vorgenommen. Es hatte ihnen aber
auch bei mehreren Tatentschlüssen einen (Eventual-)Vorsatz in bezug auf die grosse Menge
unterstellt und den Fall beim Buchstaben a des Art. 19 Ziff. 2 BetmG eingeordnet. Von diesen
beiden Gesichtspunkten sieht nun die neue Praxis mit ihrer anderen Fundierung ab. (Urteil
vom 30. September 1988)

R. B.

NEUE FACHLITERATUR

Anne Müder/Ursula Neff:

Vom Bittgang zum Recht. Zur Garantie des sozialen Existenzminimums

in der schweizerischen Fürsorge

Herausgegeben von der SASSA, Paul Haupt Verlag Bern

Arme haben keine Lobby und wenig Einflussmöglichkeiten auf den Gang der Sozialpolitik.
Und Menschen mit anerkanntem Anspruch auf Fürsorgeleistungen werden häufig in die Rolle
von Bittstellern oder gar «Schuldigen» gedrängt.

Die Autorinnen versuchen aufzuzeigen, dass die Bundesverfassung das Recht auf ein
soziales Existenzminimum garantiert. Diese verfassungsrechtliche Garantie ist jedoch in den
kantonalen Sozialhilfegesetzen und in der herrschenden Fürsorgepraxis zuwenig konkretisiert.

Der Fürsorgebezüger sieht sich deshalb verschiedenartigen Benachteiligungen ausgesetzt.

Doch viele dieser Mängel können relativ leicht und schnell behoben werden.
Aufgrund der Fürsorgepraxis bei 13 Sozialdiensten in allen Regionen der Schweiz formulieren

die Autorinnen Verbesserungsvorschläge.
pd.
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